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Informationsblatt zur Beihilfefähigkeit der Aufwendungen für Medizinisches Aufbautraining (MAT) 
und Medizinische Trainingstherapie (MTT) 

 
 
 
Gemäß § 18 Abs. 1 Niedersächsische Beihilfeverordnung (NBhVO) und Buchst. C der Anlage 5 zu § 18 
Abs. 1 NBhVO sind Aufwendungen für ein Medizinisches Aufbautraining (MAT) oder eine Medizinische 
Trainingstherapie (MTT) beihilfefähig, wenn 
 

- das Training von einer Krankenhausärztin, einem Krankenhausarzt, einer Fachärztin oder einem 
Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin, Orthopädie, Neurologie oder Chirurgie 
oder von einer Fachärztin oder einem Facharzt für Allgemeinmedizin mit der Bereichs- oder Zu-
satzbezeichnung Physikalische und Rehabilitative Medizin verordnet wird, 
 

- die Therapieplanung und die Ergebniskontrolle durch eine Ärztin oder einen Arzt der  
      Therapieeinrichtung erfolgen und 
 
- jede Trainingseinheit unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt wird. 

 
 
Die Aufwendungen sind auch beihilfefähig, wenn einzelne Leistungen durch speziell geschulte Angehörige 
der Gesundheits- oder Medizinalfachberufe erbracht werden. 
 
 
Es sind höchstens Anwendungen für 25 Trainingseinheiten je Krankheitsfall beihilfefähig.  
Für jede Trainingseinheit sind gemäß Nr. 18 der Anlage 5 zu § 18 Abs. 1 NBhVO höchstens 55,90 Euro 
beihilfefähig. 
 

Zuvor galten folgende Höchstbeträge: 

- 54,50 Euro ab 01.07.2025 bis 31.12.2025 

- 56,60 Euro ab 01.04.2025 bis 30.06.2025 

- 52,40 Euro ab 01.01.2024 bis 31.03.2025 

- 50,40 Euro ab 01.04.2023 bis 31.12.2023 

 - 46,20 Euro ab 01.01.2019 bis 31.03.2023 
 
Aufwendungen für ein Fitness- oder Kräftigungstraining sind nicht beihilfefähig, auch wenn sie an identi-
schen Trainingsgeräten mit gesundheitsfördernder Zielsetzung durchgeführt werden. 
 
 
 
Für weitere Erläuterungen steht Ihnen Ihre Beihilfefestsetzungsstelle - auch telefonisch - gern zur 
Verfügung. 


